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Vorlage – zur Kenntnisnahme –  
 

Stellungnahme des Senats zu dem Volksbegehren 
„Schluss mit Geheimverträgen –  

Wir Berliner wollen unser Wasser zurück“ 



 
Der Senat von Berlin 
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Fernruf: 90 27-24 89 
 
 
 
 
 
An das 
Abgeordnetenhaus von Berlin
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
 
 
V o r l a g e 
- zur Kenntnisnahme - 
 
 
des Senats von Berlin 
über Stellungnahme des Senats zu dem Volksbegehren  
„Schluss mit Geheimverträgen – Wir Berliner wollen unser Wasser zurück“ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Der Senat legt nachstehende Vorlage dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor: 
 
 
1. Bezeichnung des Volksbegehrens, Prüfung der Unterstützungsunterschriften  
 
Die Trägerin des Volksbegehrens „Schluss mit Geheimverträgen – Wir Berliner wollen unser 
Wasser zurück“ hat am 1. Februar 2008 der Senatsverwaltung für Inneres und Sport einen  
Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens und Unterschriftsbögen mit dem Entwurf eines 
Gesetzes übergeben. 
 
Die Bezirksämter haben am 4. Februar 2008 die Unterschriftsbögen zur Überprüfung der Unter-
stützungsunterschriften erhalten. Die Bezirksämter haben der Senatsverwaltung für Inneres und 
Sport bis zum 18. Februar 2008 die Zahl der gültigen Unterschriften mitgeteilt. Insgesamt wur-
den 36.062 Unterschriftsbögen als gültig von den Bezirksämtern festgestellt. Damit ist der 
Nachweis nach Artikel 62 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 63 Abs. 1 Satz 1 der Verfas-
sung von Berlin erbracht, dass der Antrag die erforderliche Unterstützung von mindestens 
20.000 Wahlberechtigten erhalten hat.  
 
 
2. Unzulässigkeit des Volksbegehrens 
 
Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat die gesetzlichen Voraussetzungen unter Betei-
ligung den Senatsverwaltungen für Wirtschaft, Technologie und Frauen sowie für Finanzen ge-
prüft und dabei festgestellt, dass das Volksbegehren gegen höherrangiges Recht verstößt und 
deshalb unzulässig ist. 
 
 
 

 
 

 

 



Zwar sind die formalen Anforderungen an ein Volksbegehren erfüllt:  
 
• Ein Tatbestand nach Artikel 62 Abs. 2 der Verfassung von Berlin, der zur Unzulässigkeit des 

Volksbegehrens führen würde, liegt nicht vor. Insbesondere liegen ein Volksbegehren zum 
Landeshaushaltsgesetz und ein Volksbegehren zu Tarifen der öffentlichen Unternehmen 
nicht vor. Gegenstand des Volksbegehrens ist lediglich die Tarifoffenlegung.  

• Die Trägerin des Volksbegehrens - es handelt sich um den „Berliner Wassertisch“, Prenzlauer 
Allee 230, 10405 Berlin - ist eine Personenvereinigung nach § 13 des Gesetzes über Volksiniti-
ative, Volksbegehren und Volksentscheid (nachstehend: Abstimmungsgesetz).  

• Die Trägerin des Volksbegehrens hat fünf Vertrauenspersonen zu den Vertretern des Volks-
begehrens bestimmt; diese sind in dem Antrag mit Namen und Wohnsitz aufgeführt (§ 16 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Abstimmungsgesetzes). 

• Der Antrag ist schriftlich eingereicht worden; dem Antrag ist auch der Entwurf eines Gesetzes 
nach Artikel  62 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung von Berlin beigefügt. 

 
Der dem Volksbegehren zugrunde liegende Gesetzentwurf ist indessen materiell nicht mit höher-
rangigem Recht vereinbar und muss deshalb als unzulässig zurückgewiesen werden. 
 
 
3. Stellungnahme des Senats 
 
Anliegen des Volksbegehrens ist es, durch Verabschiedung eines Gesetzes zur Publizitäts-
pflicht im Bereich der Berliner Wasserwirtschaft die vorbehaltlose Offenlegung sämtlicher Ver-
träge zwischen dem Land Berlin und privatrechtlichen wie öffentlich-rechtlichen Unternehmen 
zu erreichen, sofern es um den Kernbereich der Berliner Wasserwirtschaft oder um die Preis- 
und Tarifkalkulation geht. Die Trägerin des Volksbegehrens erwartet im Fall der Umsetzung 
dieser Maßnahme, die Gründe für Preiserhöhungen zu erfahren und außerdem über die Grund-
lage für eine vorzeitige Beendigung der Verträge zu verfügen. 
 
Der Senat bewertet das Anliegen des Volksbegehrens wie folgt: 
 
Volksbegehren, die wie im vorliegenden Fall darauf gerichtet sind, Gesetze zu erlassen, sind 
nach Artikel 62 Abs. 1 der Verfassung von Berlin (VvB) grundsätzlich zulässig. Neben den spe-
ziellen Regelungen zu von Verfassungs wegen unzulässigen Volksbegehren aufgrund der Be-
troffenheit besonderer Regelungsmaterien in Artikel 62 Abs. 2 VvB und § 12 des Gesetzes über 
Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid ist für die Zulässigkeit eines derartigen 
Volksbegehrens stets dessen Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht, insbesondere Verfas-
sungsrecht Voraussetzung. 
 
Dieser Voraussetzung wird der Gesetzentwurf, der Gegenstand des Volksbegehrens ist, nicht 
gerecht. Der Gesetzentwurf ist nach Auffassung des Senats mit höherrangigem Recht nicht 
vereinbar. Im Einzelnen: 
 
§ 1 des Gesetzentwurfes sieht die Offenlegung aller Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden 
zwischen dem Land Berlin und privatrechtlichen und öffentlich rechtlichen Unternehmen vor, 
soweit sie sich auf Kernbereiche der Berliner Wasserwirtschaft beziehen. Im nachfolgenden 
Gesetzentwurf wird im einzelnen dargestellt, wie die Offenlegung zu geschehen hat, nämlich 
eine totale Veröffentlichung im Amtsblatt von Berlin und im Bundesanzeiger, darüber hinaus im 
Internet. Die Zulässigkeit einer Veröffentlichung aller einzelvertraglichen Abreden zwischen dem 
Land Berlin und öffentlich rechtlichen, der Aufsicht des Landes Berlin unterliegenden, Unter-
nehmen mag dahinstehen. Zentral geht es dem Gesetzentwurf nicht um Rechtsbeziehungen 
zwischen dem Land Berlin und öffentlich rechtlichen Unternehmen, sondern um im Rahmen der 
Vertragsfreiheit abgeschlossene Verträge zwischen dem Land Berlin und privaten Unterneh-
men, die als solche auch eigenständige Träger von Grundrechten sind. Die Verpflichtung zur 
Veröffentlichung aller Verträge mit privaten Unternehmen verletzt die von Artikel 2 Abs. 1 GG 
und Artikel 7 VvB geschützte allgemeine Handlungsfreiheit, die auch die Vertragsfreiheit um-

 
 

 

 



fasst (BVerfGE 8, 274/328). Hierbei ist ein angemessener Spielraum zur Entfaltung von Unter-
nehmerinitiative unantastbar (BVerfGE 50, 290/366; 65, 196/210). Mit der Verpflichtung zur voll-
ständigen Offenlegung aller vertraglichen Regelungen wird in diesen unantastbaren Spielraum 
eingegriffen. Durch die Veröffentlichung aller vertraglichen Regelungen wird der Privatunter-
nehmer  in seiner Wettbewerbsfreiheit zu anderen Unternehmen für andere Aufträge oder ande-
re Verträge unangemessen bloß gestellt und benachteiligt. Es kann dahinstehen, ob Einzelas-
pekte des Vertragswerkes einer Veröffentlichungspflicht zugänglich wären, nämlich soweit es 
sich im Rahmen der vertraglichen Regelungen zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölke-
rung mit Wasser zu annehmbaren Bedingungen, einem besonders wichtigen Gemeinschaftsgut, 
um Kalkulationsdaten zum Wasserpreis handelt (vgl. Urteil des Oberwaltungsgerichts Berlin 
vom 2. 10. 2007 – 12 B 12.07). Die Frage kann deshalb dahinstehen, weil der Gesetzentwurf 
sich eindeutig auf sämtliche vertragliche Regelungen bezieht und Ausnahmen nicht zulässt. Der 
Gesetzentwurf ist auch durch eine vernünftige Interpretation nicht verfassungsgemäß 
einschränkbar. 
 
Eine Pflicht zur Offenbarung der im Teilprivatisierungsvertrag enthaltenen Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse würde auch die Rechte der privaten Investoren aus dem Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung, Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 33 VvB , aus Art. 12 Abs. 1 GG, Art. 17 
VvB (Schutz der Berufsfreiheit und –ausübung) sowie Art. 14 Abs. 1 GG, Art. 23 Abs. 1 VvB 
Recht auf Eigentum, hier bezogen auf den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, 
tangieren. Diese Grundrechte können zwar eingeschränkt werden, aber es ist eine Rechtsgü-
terabwägung vorzunehmen, das heißt das gesetzgeberische Ziel einer Offenlegung des Vertra-
ges und die Wirkung des zu seiner Verwirklichung eingesetzten Mittels sowie die Intensität des 
Eingriffs in die grundrechtlich geschützten Rechtsgüter sind im Rahmen einer Verhältnismäßig-
keitsprüfung gegeneinander abzuwägen. Im Rahmen einer Gesamtwürdigung zwischen der 
Schwere des Eingriffs und dem Gewicht sowie der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe 
erscheint die Grenze der Zumutbarkeit für die Betroffenen im vorliegenden Fall schon deshalb 
nicht gewahrt,  weil es keine Möglichkeit von der Abweichung der Veröffentlichungspflicht gibt, 
nicht einmal dann, wenn es sich um den Schutz unbedingt zu schützender privater Interessen 
bzw. von herausragenden Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen geht. 
 
§ 1 des Gesetzentwurfs ist deshalb sowohl mit dem Grundrecht auf allgemeine Handlungsfreiheit 
wie auch mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, dem Grundrecht der Berufsfreiheit 
und -ausübung und dem Recht auf Eigentum nicht zu vereinbaren. 
 
§ 2 Satz 3 des Gesetzentwurfs sieht darüber hinaus vor, dass bereits abgeschlossene Verträge, 
Beschlüsse und Nebenabreden entsprechend § 2 Satz 1und 2 des Gesetzentwurfs zu behan-
deln und zu publizieren sind. Außerdem liegt ein Verstoß gegen die durch Art. 2 Abs. 1 GG  
garantierte allgemeine Handlungsfreiheit vor. Auch insoweit ist § 2 Satz 3 des Gesetzentwurfs 
nicht mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Artikel 2 Abs. 1 GG, Artikel 33  
Satz 1 VvB zu vereinbaren. Die verfassungsrechtlich gebotene Abwägung wird durch den  
Gesetzentwurf auch für die bereits abgeschlossenen Verträge durch die uneingeschränkt vor-
gesehene Verpflichtung zur Offenlegung von Verträgen und sonstigen Dokumenten nicht eröff-
net. 
 
Hierin liegt vordem ein Verstoß gegen das sich aus dem Rechtsstaatsprinzip ergebende Über-
maßverbot, da keine Abwägung zwischen dem Gewicht des Interesses der Berliner Wasserbe-
triebe an der Geheimhaltung (eines geschlossenen Vertrages) mit dem Informationsinteresse 
der Öffentlichkeit im Einzelfall stattfindet. So ist es möglich, dass eine vertragliche Bestimmung, 
an deren Geheimhaltung die Berliner Wasserbetriebe ein hohes Interesse haben können (z. B. 
Geschäftsgeheimnisse, deren Kenntnisse zu ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteilen für Kon-
kurrenten führen können) für die Öffentlichkeit nur von geringem Interesse ist. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
Insoweit ist auf Artikel 45 Abs. 2 VvB zu verweisen, der das Einsichtsrecht für Abgeordnete in 
die Akten und sonstigen Unterlagen der Verwaltung vorsieht. Selbst für dieses verfassungskräf-
tige Recht von Abgeordneten besteht im Einzelfall zum Schutz überwiegender privater Interes-
sen an der Geheimhaltung eine Ausnahmemöglichkeit.  
 
Schließlich liegt ein Verstoß gegen den sich ebenfalls aus dem Rechtsstaatsprinzip ergebenden 
Grundsatz des Vertrauensschutzes vor: Vertragspartner dürfen darauf vertrauen, dass Verträ-
ge, für die beide Vertragspartner Geheimhaltung vereinbart haben, nicht durch den Gesetzge-
ber „zwangsveröffentlicht“ werden. Dies gilt umso mehr, wenn ein Vertragspartner selbst (auch) 
Gesetzgeber ist. Eine Ausnahme hiervon erscheint nur dann denkbar, wenn das Informationsin-
teresse der Öffentlichkeit im Einzelfall höher zu bewerten ist als der Vertrauensschutz der Ver-
tragspartner. Der Gesetzentwurf differenziert insofern aber unzulässigerweise nicht.  
 
Dem Schutz auf informationelle Selbstbestimmung steht übrigens für die  abgeschlossenen Ver-
träge auch nicht entgegen, wenn es vertragliche Regelungen der Vertragsparteien über die Ge-
heimhaltungspflicht gibt, nach denen die Geheimhaltungspflicht nicht gilt, soweit gesetzliche Vor-
schriften die Offenlegung erfordern, weil eine solche vertragliche Regelung sich erkennbar aus-
schließlich auf die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses spezialgesetzlich geregelten Veröffent-
lichungspflichten bezieht. 
 
Verfassungsrechtlich unzulässig ist auch § 4 Satz 2 des Gesetzentwurfs. Nach dieser Vorschrift 
werden bestehende Verträge unwirksam, wenn sie innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes nicht offen gelegt werden. 
 
Diese Regelung ist nicht mit Art. 14 GG und Art. 23 Abs. 1 Satz 1 VvB vereinbar, soweit auch 
solche Verträge unwirksam werden, die den Wasserbetrieben einen Anspruch auf vermögens-
werte Rechte oder Güter zuweisen oder dafür Grundlage sind. Hinsichtlich sonstiger bereits 
bestehender Verträge gelten die obigen Ausführungen zum Rechtsstaatsprinzip (Übermaßver-
bot) und zur von der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) umfassten Privatauto-
nomie entsprechend. 
 
Nach § 4 Satz 1 des Gesetzentwurfs sollen auch (künftige) Verträge, Beschlüsse und Nebenab-
reden, die nicht im Sinne des Gesetzentwurfs abgeschlossen und offen gelegt worden sind, 
unwirksam sein. Auch diese Regelung ist mit Blick auf die obigen Ausführungen zum verfas-
sungsrechtlichen Übermaßverbot verfassungsrechtlich unzulässig. 
 
Nach Auffassung des Senats kommt eine teilweise Zulässigkeit des Volksbegehrens nicht in 
Betracht. Die verfassungsrechtlich bedenklichen Teile überwiegen in einem solchen Maße, dass 
das Gesetz ohne diese Teile seinen eigentlichen Zweck nicht erreichen würde.  
 
 
4. Ergebnis 
 
Das Volksbegehren ist wegen der dargelegten Verfassungswidrigkeit des ihm zugrunde liegen-
den Gesetzentwurfs verfassungsrechtlich unzulässig. Der Senat hat dies entsprechend § 17 
Abs. 5 des Abstimmungsgesetzes mit Beschluss vom 4. März 2008 ausdrücklich festgestellt. 
 
 
5. Auswirkungen auf die Kosten der Privathaushalte und Wirtschaftsunternehmen, Auswirkun-
gen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg und Auswirkungen auf den Haushalts-
plan und die Finanzplanung ergeben sich durch die ablehnende Entscheidung des Senats nicht. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
6. Auf die folgenden Anlagen wird verwiesen: 
    a) Antrag auf Volksbegehren  
    b) Muster des Unterschriftsbogens 
    c) Übersicht über das Ergebnis der Überprüfung der Unterstützungsunterschriften  
    d) zitierte Rechtsvorschriften  
 
 
Berlin, den 18. März 2008 

 
Der Senat von Berlin  

 
 

Harald Wolf             Dr. Ehrhart Körting 
Bürgermeister             Senator für Inneres und Sport 

 
 

 

 



Gesetz 
über Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid 

(Abstimmungsgesetz – AbstG) 
Vom 11. Juni 1997 (GVBl. S. 304), geändert durch  

Gesetz vom 20. Februar 2008 (GVBl. S. 22) 
 

A u s z u g  
 

 
§ 12 

Unzulässigkeit von Volksbegehren 

(1) Volksbegehren zum Landeshaushaltsgesetz, zu Dienst- und Versorgungsbezügen, Abgaben, 
Tarifen der öffentlichen Unternehmen sowie Personalentscheidungen sind unzulässig (Artikel 62 
Abs. 2 der Verfassung von Berlin). 
 
(2) Volksbegehren zur vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses sind 
unzulässig, wenn der Antrag auf Einleitung später als 46 Monate nach Beginn der Wahlperiode 
gestellt wird. 
 

§ 13 
Trägerin 

 
Trägerin eines Volksbegehrens können eine natürliche Person, eine Mehrheit von Personen, eine 
Personenvereinigung oder eine Partei sein. 
 

§ 16 
Vertrauenspersonen 

 
(1) Die Trägerin eines Volksbegehrens bestimmt fünf Vertrauenspersonen zu den Vertretern des 
Volksbegehrens. Die Vertrauenspersonen sind berechtigt, im Namen der Unterzeichner im Rah-
men dieses Gesetzes verbindliche Erklärungen für die Trägerin abzugeben und entgegenzuneh-
men. Erklärungen der Vertrauenspersonen sind nur verbindlich, wenn sie von mindestens drei  
Vertrauenspersonen abgegeben werden. 
 
(2) In dem Antrag nach § 14 sind die Namen und der Wohnsitz mit Anschrift der Vertrauensper-
sonen aufzuführen. 
 

§ 17 
Prüfung des Antrags, 

Mitteilung an das Abgeordnetenhaus 
 
(5) Ist das Volksbegehren nach Artikel 62 Abs. 2 der Verfassung von Berlin unzulässig oder entspricht 
es nicht den Anforderungen der §§ 10 bis 16, so stellt der Senat dies durch Beschluss ausdrücklich 
fest. Die Entscheidung ist zu begründen und den Vertrauenspersonen und dem Abgeordnetenhaus 
mitzuteilen. 
 

____________ 
 

 

 
 

 

 









 
Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus 

 
 

Volksbegehren „Schluss mit Geheimverträgen –  
Wir Berliner wollen unser Wasser zurück“ 

 
- Ergebnis der Unterschriftenprüfung durch die Bezirke - 

 
 
 

Bezirk 
Anzahl der  
geprüften 

Unterstützungs-
unterschriften 

Anzahl der  
gültigen 

Anzahl der 
ungültigen 

ungültige 
in Prozent 

 1 Mitte 2.972 2.710 262 8,81 % 

 2 Friedrichshain-Kreuzberg 5.451 4.934 517 9,48 % 

 3 Pankow 5.970 5.573 397 6,64 % 

 4 Charlottenburg-Wilmersdorf 1.000 930 70 7,00 % 

 5 Spandau 1.012 960 52 5,13 % 

 6 Steglitz-Zehlendorf 1.012 939 73 7,21 % 

 7 Tempelhof-Schöneberg 897 819 78 8,69 % 

 8 Neukölln 999 924 75 7,50 % 

 9 Treptow-Köpenick 5.012 4.479 533 10,63 % 

10 Marzahn-Hellersdorf 5.926 5.492 434 7,32 % 

11 Lichtenberg 5.998 5.520 478 7,96 % 

12 Reinickendorf 2.994 2.782 212 7,08 % 

insgesamt 39.243 36.062 3.181 8,10 % 

 
 

 
 

 

 





 
Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus 

 
Zitierte Rechtsvorschriften (ohne zitierte Grundrechte): 
 
 

Verfassung von Berlin 
 

Vom 23. November 1995, (GVBl. S. 779),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Juli 2006 (GVBl. S. 710). 

 
A u s z u g  

 
 

Artikel 45 
 
(2) Jeder Abgeordnete hat das Recht, Einsicht in Akten und sonstige amtliche Unterlagen der Verwal-
tung zu nehmen. Die Einsichtnahme darf abgelehnt werden, soweit überwiegende öffentliche Interes-
sen einschließlich des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung oder überwiegende priva-
te Interessen an der Geheimhaltung dies zwingend erfordern. Die Entscheidung ist dem Abgeordne-
ten schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Das Einsichtsrecht in Akten oder sonstige amtliche Un-
terlagen der Verfassungsschutzbehörde bleibt den Mitgliedern der für die Kontrolle der Verfassungs-
schutzbehörde zuständigen Gremien nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften vorbehalten.  
 
 

Artikel 62 
 
(1) Volksbegehren können darauf gerichtet werden, Gesetze zu erlassen, zu ändern oder aufzuhe-
ben, soweit das Land Berlin die Gesetzgebungskompetenz hat. Sie können darüber hinaus darauf 
gerichtet werden, im Rahmen der Entscheidungszuständigkeit des Abgeordnetenhauses zu Ge-
genständen der politischen Willensbildung, die Berlin betreffen, sonstige Beschlüsse zu fassen.  
Sie sind innerhalb einer Wahlperiode zu einem Thema nur einmal zulässig.  
 
(2) Volksbegehren zum Landeshaushaltsgesetz, zu Dienst- und Versorgungsbezügen, Abgaben, 
Tarifen der öffentlichen Unternehmen sowie zu Personalentscheidungen sind unzulässig. 
 
(3) Der dem Volksbegehren zugrundeliegende Entwurf eines Gesetzes oder eines sonstigen  
Beschlusses ist vom Senat unter Darlegung seines Standpunktes dem Abgeordnetenhaus zu un-
terbreiten, sobald der Nachweis der Unterstützung des Volksbegehrens erbracht ist. Auf Verlangen 
der Vertreter des Volksbegehrens ist das Volksbegehren durchzuführen, wenn das Abgeordneten-
haus den begehrten Entwurf eines Gesetzes oder eines sonstigen Beschlusses nicht innerhalb von 
vier Monaten inhaltlich in seinem wesentlichen Bestand unverändert annimmt. 
 
 

Artikel 63 
 
(1) Ein Volksbegehren, das einen Gesetzentwurf oder einen sonstigen Beschluss nach Artikel 62 
Abs. 1 zum Gegenstand hat, bedarf zum Nachweis der Unterstützung der Unterschriften von min-
destens 20 000 der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten. Es kommt zustande, wenn mindes-
tens 7 vom Hundert der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten innerhalb von vier Monaten 
dem Volksbegehren zustimmt. Ein Gesetz oder ein sonstiger Beschluss nach Artikel 62 Abs. 1 ist 
durch Volksentscheid angenommen, wenn eine Mehrheit der Teilnehmer und zugleich mindestens 
ein Viertel der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten zustimmt.  
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